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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag

20.03.2013 - Folge zur Aufgabe beziehungsweise zur Räumung der Wohnung führen. Die. Übernahme von Mietschulden in der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist in. § 22 Absatz 8 SGB II geregelt. Nach § 22 Absatz 8 Satz 2 SGB II sollen Miet- schulden übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ... 
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Antwort der Bundesregierung



auf die Große Anfrage der Abgeordneten Markus Kurth, Katrin Göring-Eckardt, Volker Beck (Köln), weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 17/11900 –



Der 4. Armuts- und Reichtumsbericht



Vo r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r Die Bundesregierung muss dem Deutschen Bundestag regelmäßig einmal in der Wahlperiode einen Armuts- und Reichtumsbericht vorlegen. Die Analyse von Armut und Reichtum muss hierbei nach Ansicht des Gesetzgebers „in die Analyse der gesamten Verteilung von Einkommen und Lebenslagen eingebettet sein“ (Bundestagsdrucksache 14/999). Darüber hinaus muss die Berichterstattung „über individuelle und kollektive Lebenslagen Aufschluß geben“. In dem Bericht sollte zudem der Frage nachgegangen werden, in welcher Form und in welchem Umfang von Armut betroffene Personen selbstbestimmt und eigenverantwortlich handeln können. Der Bericht sollte besondere Problemgruppen gesondert berücksichtigen. Der Bericht der von den Fraktionen der CDU/CSU und FDP getragenen Bundesregierung ist schon weit im Vorfeld der Veröffentlichung auf massive Kritik gestoßen, da er der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers nicht genüge. So wurde etwa in einer öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages am 12. Dezember 2011 die neue Schwerpunktsetzung auf einzelne Lebensphasen (Kindheit, Jugend, frühes Erwachsenenalter usw.) und Möglichkeiten zur Überwindung defizitärer Situationen beanstandet. Personengruppen werden nicht mehr gesondert betrachtet, sondern nur noch dort, wo nach Ansicht der Bundesregierung spezifische Benachteiligungen auftreten (siehe Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 17/9087). Ein solcher Perspektivwechsel verstellt den Blick auf die Ursachen von Armut. Die neue Schwerpunktsetzung durch die von den Fraktionen der CDU/CSU und FDP getragenen Bundesregierung führt darüber hinaus zu einer defizitären Darstellung von Armut und Reichtum sowie der Einkommens- und Vermögensverteilung. Erst im Anhang des Berichts wird deutlich, dass das Einkommensarmutsrisiko bei allen vier verwandten Statistiken (die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe – EVS –, die amtliche europäische Statistik zu Einkommensund Lebensverhältnissen – EU-SILC –, Mikrozensus und SOEP) über die Jahre gestiegen ist (Entwurfsfassung vom 21. November 2012). Von diesem Anstieg
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sind durchweg Alleinerziehende, Erwerbstätige, Arbeitslose und Kinder betroffen. Von allen Altersgruppen sind die jungen Erwachsenen unter 25 Jahren überproportional stark von Armut betroffen. Die Daten belegen zudem in großer Übereinstimmung (EVS, Mikrozensus und das Sozio-oekonomische Panel – SOEP) einen Anstieg des Einkommensreichtums über die Jahre. Da eine umfassende Analyse im Hauptteil sowie in der Kurzfassung des Berichts fehlt, erschöpfen sich auch die Botschaften des Berichts zu großen Teilen in einer Aufzählung bereits durch die Bundesregierung ergriffener Maßnahmen, deren unmittelbarer Zusammenhang zur gerechteren Einkommens- und Vermögensverteilung nicht ersichtlich wird. Selbst die wenigen Handlungsempfehlungen in einer Vorversion des Berichts vom 17. September 2012, die eine gerechtere Verteilung zum Ziel hatten, wurden auf Drängen des FDP-geführten Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie herausgestrichen (so der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler, im ZDFMorgenmagazin am 29. November 2012). So sollten etwa branchenspezifische Mindestlöhne durch eine allgemeine Lohnuntergrenze flankiert, der rechtliche Schutz von atypischen Beschäftigungsverhältnissen besser durchgesetzt, die Wirkung des Betreuungsgeldes auf die Erwerbstätigkeit von Frauen evaluiert und die Heranziehung privaten Reichtums für die nachhaltige Finanzierung öffentlicher Aufgaben geprüft werden.



Vo r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g Die Einschätzung der Antragsteller, die verwendete Neukonzeption des Berichts „verstellt den Blick auf die Ursachen von Armut“, trifft nicht zu. Das Gegenteil ist der Fall. Der Bericht richtet den Fokus seiner Analyse, vor dem Hintergrund des gesellschaftspolitischen Ziels der Bundesregierung, eine durchlässige Gesellschaft zu ermöglichen, auf soziale Mobilität. Damit sind die Veränderungen von Lebenslagen und die Dynamik gesellschaftlicher Teilhabe sowohl zwischen den Generationen (intergenerationale Mobilität) als auch innerhalb des eigenen Lebensverlaufs (intragenerationale Mobilität) gemeint. Er betrachtet Armutsrisiken nicht als statische Größe, sondern als veränderbaren Prozess und trägt hierfür die Erkenntnisse der Forschung zusammen, benennt die wichtigsten Faktoren, welche die individuellen Abstiegsrisiken erhöhen und identifiziert Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Entfaltung von Chancen zur Überwindung von Risikolagen. Die dem Bericht vorangestellte Kurzfassung stellt die wesentlichen Ergebnisse der Analyse zusammen, beschreibt, welche Maßnahmen im jeweiligen Kontext bereits ergriffen wurden und benennt Schritte, die darüber hinaus notwendig sind, um die Aufstiegsmobilität in Deutschland zu verbessern. Die Analysen sollen den gesellschaftspolitisch Handelnden auf den verschiedenen Ebenen der Verantwortlichkeit helfen, Orientierung bei der Gestaltung einer Politik der sozialen Mobilität zu finden. Die neue Schwerpunktsetzung führt entgegen der Einschätzung der Antragsteller auch nicht zu einer „defizitären Darstellung von Armut und Reichtum sowie der Einkommens- und Vermögensverteilung“. Die wichtigsten Trends der Einkommens- und Vermögensverteilung werden in der Kurzfassung prominent dargestellt und im Teil C des Berichts ausführlich behandelt. Die Tabellen mit den entsprechenden Daten im zeitlichen Verlauf dazu finden sich im Teil E. Zudem wird der die relative Einkommenssituation beschreibende Indikator Armutsrisikoquote in Teil B in allen Lebensphasen besprochen. Die Einschätzung der Antragsteller, die Auseinandersetzung der Bundesregierung mit dem Indikator erfolge erst „im Anhang“, ist demnach falsch. Der Armuts- und Reichtumsbericht ist ein Bericht der Bundesregierung, zu dem alle Ressorts aus ihrem Zuständigkeitsbereich Beiträge erstellen. Der Gesamtentwurf war nach der gemeinsamen Geschäftsordnung innerhalb der Bundes-
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regierung abzustimmen. Diese Abstimmung wurde mit dem am 17. September 2012 öffentlich gewordenen Berichtsentwurf des federführenden Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eingeleitet. Die Bundesregierung hat den 4. Armuts- und Reichtumsbericht am 6. März 2013 im Kabinett beschlossen. Soweit der Bericht im Rahmen der Ressortabstimmung teilweise aktualisiert, geändert und ergänzt wurde, ist dies Teil des üblichen internen Willensbildungsprozesses innerhalb der Bundesregierung. Das Ergebnis ist eine differenzierte, ausgewogene und an allen verfügbaren Daten und Fakten ausgerichtete Darstellung. Dabei ist die Datenklarheit und Datentransparenz zu keinem Zeitpunkt angetastet oder in Frage gestellt worden. Soweit Verbände und Wissenschaftler am 21. November 2012 konkrete Änderungsvorschläge unterbreitet haben, wird hinsichtlich der fachlichen Bewertung der Änderungswünsche auf die nachfolgenden Antworten verwiesen. Methode, Konzept und Erstellung 1. Warum wurde der Beraterkreis zum 4. Armuts- und Reichtumsbericht nur einmalig im Herbst 2011 zur Vorstellung des Konzeptes im Rahmen „einer zeitlich eng begrenzten Vortragsveranstaltung eingeladen“ und danach nicht mehr an der weiteren Entwicklung des Berichts beteiligt?



Die Bundesregierung hat bei der Erstellung des 4. Armuts- und Reichtumsberichts über den Beraterkreis (Verbände und Sozialpartner) und das wissenschaftliche Gutachtergremium die wesentlichen gesellschaftlich relevanten Akteure beratend in die Berichterstattung einbezogen. Bereits Ende September 2011 wurde der Entwurf zum Aufbau und zur Konzeption des vierten Berichts den Gremien vorgestellt und inhaltliche Anregungen wurden aufgegriffen. Im Vorfeld dieser Veranstaltungen war die Neukonzeption des Berichts Gegenstand eines intensiven fachlichen Austauschs mit Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft. Die Beteiligung des Beraterkreises entspricht der bisherigen Beteiligung an den Vorgängerberichten. Es wurde lediglich auf die zweite Sitzung nach Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen verzichtet. Konkrete Änderungswünsche der Verbände und Wissenschaftler aus den schriftlichen Stellungnahmen wurden fachlich geprüft und bewertet. Anhand dieser Bewertung wurden die Änderungswünsche umgesetzt oder verworfen. Das Ergebnis dieser Arbeit wurde erneut im Ressortkreis abgestimmt. 2. Inwiefern ist nach Ansicht der Bundesregierung eine knapp einwöchige Frist zur Stellungnahme der Mitglieder des Beraterkreises ausreichend, um die Kompetenz der zivilgesellschaftlichen Akteure hinsichtlich armutspolitischer Fragen hinreichend einzubeziehen?



Der zur ersten Ressortabstimmung versandte Berichtsentwurf vom 17. September 2012 ist unmittelbar öffentlich geworden. Sowohl Vertreterinnen und Vertreter der Medien als auch der Verbände kommentierten diesen Berichtsentwurf dann auch bereits ausführlich. Die nur einwöchige Stellungnahmefrist Ende November 2012 ist vor diesem Hintergrund zu bewerten. Die Neukonzeption ist dem Beraterkreis bereits in einer Sitzung im September 2011 erläutert worden.
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3. Ist es richtig, wie die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe e. V. in ihrer Pressemitteilung vom 26. November 2012 mitteilte, dass die bisherigen Beteiligungsformen der zivilgesellschaftlichen Organisationen im 4. Armuts- und Reichtumsbericht ungenügend seien, weil a) fachbezogene Materialien der BAG Wohnungslosenhilfe e. V. so gut wie nicht genutzt würden,



Die Bundesregierung kann den Ende November 2012 seitens der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. erhobenen Vorwurf nicht nachvollziehen. Wie bei anderen Berichtsteilen auch wurde das Kapitel Wohnungslosigkeit des 4. Armuts- und Reichtumsberichts auf Grundlage der von Wissenschaftlern und Verbänden zur Verfügung stehenden Informationen und Expertisen erstellt. Zudem erfolgte eine Überarbeitung des Kapitels zur Wohnungslosigkeit unter Berücksichtigung der fachlichen Stellungnahme der BAG Wohnungslosenhilfe e. V. im Rahmen der am 21. November eingeleiteten Verbändebefassung. b) die Termine viel zu kurzfristig angesetzt würden, so dass der Eindruck entstehe, eine Beteiligung sei von der Bundesregierung gar nicht gewünscht und c) das Streichen der letzten Sitzung des offiziellen Beraterkreises und die Reduktion der „Beteiligung“ auf eine schriftliche Stellungnahme diesen Eindruck verstärken würden? Wenn nein, worauf begründet die Bundesregierung ihre Auffassung, die Beteiligung zivilgesellschaftlichter Organisationen hätte in ausreichendem Maße stattgefunden?



Zu den Fragen 3b und 3c wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 4. Inwiefern ist die Bundesregierung auf die Kritik u. a. der Diakonie eingegangen, wonach im 4. Armuts- und Reichtumsbericht (Entwurfsfassung vom 21. November 2012) ein „grundlegender sozialpolitischer Perspektivwechsel“ gegenüber anderen Berichten hin zu „Chancen“ und „sozialer Mobilität“ festgestellt wird, der die strukturellen Benachteiligungen in den Hintergrund dränge?



Die Bundesregierung teilt die Auffassung nicht, dass die Neukonzeption des Berichts orientiert am Analysefokus der sozialen Mobilität die Darstellung struktureller Benachteiligungen in den Hintergrund dränge. Im Gegenteil setzt sich dieser Bericht mehr als seine Vorgänger mit strukturellen Barrieren für das Erreichen von Teilhabeergebnissen trotz individueller Benachteiligung auseinander. Der Bundesregierung ist es bewusst, dass das Individuum stets eingebettet ist in gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Der Bericht analysiert daher sowohl die individuellen als auch die strukturellen Risiko- und Erfolgsfaktoren für gelingende Übergänge etwa in die frühkindlichen Bildungseinrichtungen, auf weiterführende Schulen sowie in Ausbildung und Arbeit. Darüber hinaus werden erstmalig ausführlich gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen wie z. B. die Entwicklung von Haushaltsstrukturen und die Entwicklung öffentlichen Vermögens dargestellt. 5. Inwiefern ist die Bundesregierung auf die Kritik eingegangen, wonach dem 4. Armuts- und Reichtumsbericht (Entwurfsfassung vom 21. November 2012) eine umfassende Analyse des Zusammenhangs von Armuts- und Reichtumsentwicklung ebenso fehlt, wie eine problemlösungsorientierte Darstellung wichtiger Arbeitsfelder der Armutsbekämpfung, wie Woh-



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode



–5–



nungslosenhilfe, Schuldnerberatung oder Straffälligenhilfe im Hauptteil des Berichts?



Die Bundesregierung legt mit dem 4. Armuts- und Reichtumsbericht eine umfassende Analyse der Einkommens- und Vermögensentwicklung einschließlich ihrer beiden Pole von Armut und Reichtum vor. Insbesondere bei der Betrachtung von Reichtum wird der im Vorgängerbericht erstmals dargestellte Ansatz einer subjektiven Reichtumsforschung weitergeführt und um Aspekte der Wahrnehmung von Armut ergänzt. Eine weitere Ergänzung der Reichtumsberichterstattung erfolgt auf der Grundlage der erstmals 2010 vom Statistischen Bundesamt und der Deutschen Bundesbank vorgelegten integrierten Vermögensbilanzen. Diese erlauben eine umfassende Darstellung des Bestandes und der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen und der sektoralen Geld- und Sachvermögen in Deutschland, die auch eine Gegenüberstellung der öffentlichen und privaten Vermögensentwicklung beinhaltet. Daneben befasst sich der 4. Armuts- und Reichtumsbericht schließlich mit dem Thema der gesellschaftlichen Rolle von Reichtum. Die Analyse fußt dabei auf Arbeiten, die in den vergangenen Jahren insbesondere von Prof. Dr. Thomas Druyen vom Institut für Vergleichende Vermögenskultur und Vermögenspsychologie in Wien vorangetrieben worden sind. Diese Erkenntnisse werden durch Informationen aus weiteren Erhebungen und Studien komplementiert, etwa im Bereich der Stiftertätigkeit. Die Kapitel Wohnungslose, Überschuldung und Strafgefangene finden sich im Teil C des Berichts, da sie sich keiner spezifischen Lebensphase zuordnen lassen und teilweise mit Kernindikatoren hinterlegt sind, deren Entwicklung dort dargestellt wird. In allen drei Kapiteln wurde eine problemlösungsorientierte Darstellung der mangelnden Teilhabe der betroffenen Personengruppen gewählt und Maßnahmen der Bundesregierung sowie der Länder und Kommunen benannt. Die Kritik ist vor diesem Hintergrund unberechtigt. 6. Inwiefern hat die Bundesregierung die Kritik aufgegriffen, wonach das Lebenslagenkonzept aufgrund der starren Zuschreibung zu einer Altersgruppe Problemlagen und Aufgaben wie z. B. Familiengründung, Gewalt gegen Frauen, Behinderung oder berufliche Neuorientierung nicht hinreichend aufarbeitet?



Die Bundesregierung hält diese Kritik für nicht gerechtfertigt. Die Gliederung des Berichts entlang der Lebensphasen, in denen die altersspezifischen Lebenslagen wie Einkommen, Bildungszugang aber auch Wohnsituation und Engagement behandelt werden, ermöglichte es, die Analysen über spezifische Problemlagen in der jeweiligen Lebensphase zu vertiefen. So sind die in der Frage angesprochenen Themen Familiengründung, Gewalt gegen Frauen und Behinderung im Bericht in der Lebensphase behandelt, in der sie am häufigsten auftreten. Darüber hinaus hat diese Gliederung dazu geführt, dass weitere kritische Übergänge für zukünftige Teilhabechancen genauer analysiert werden konnten, etwa der Eintritt in die Schule und die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu Grund- oder Förderschule, der Übergang auf eine weiterführende Schule oder der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung bzw. häufig in den Übergangsbereich. Die berufliche Neuorientierung im mittleren Erwachsenenalter wurde während der Arbeiten am Bericht als wichtiger Übergang zu besserer Teilhabe erkannt.
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7. Inwiefern hat die Bundesregierung die Kritik aufgegriffen, wonach die Gliederung entlang der Lebensphasen eine Längsschnittbetrachtung suggeriere, die so nicht vorliege, weil der Darstellung im Bericht überwiegend reine Querschnittsanalysen zugrunde lägen?



An den Stellen, wo entscheidende Übergänge für die Verbesserung der Teilhabe zu analysieren waren, wurden – soweit vorhanden – Auswertungen von Längsschnittdaten berücksichtigt. So beinhaltet der Bericht zahlreiche Beispiele für Analyseergebnisse aus Längsschnittdaten zu Schulerfolgen in Abhängigkeit vom Kita-Besuch, zu Übergängen aufs Gymnasium und zur Nutzung von Freizeitangeboten in Abhängigkeit von der Dauer des Verbleibs der Kinder in einkommensarmen Haushalten, zur Dauer der Übergänge in eine Berufsausbildung nach dem Schulabschluss in Abhängigkeit vom erworbenen Schulabschluss und dem Migrationshintergrund sowie zu Verweildauern im SGB-II-Leistungsbezug (SGB II = Zweites Buch Sozialgesetzbuch) etwa in Abhängigkeit vom Familientyp. Die Kritik ist daher nicht zutreffend. Einkommens- und Vermögensverteilung 8. Wie haben sich die Einkommen der jeweiligen Dezile 1 bis 10 seit dem Jahr 2000 entwickelt, und weist der 4. Armuts- und Reichtumsbericht im Gegensatz zur Entwurfsfassung vom 21. November 2012 eben diese differenzierte Darstellung auf? Wenn nein, warum nicht? 9. Wie haben sich die Nettovermögen der jeweiligen Dezile 1 bis 10 seit dem Jahr 2000 entwickelt (bitte zwischen Geldvermögen und illiquidem Vermögen aufteilen), und weist der 4. Armuts- und Reichtumsbericht im Gegensatz zur Entwurfsfassung vom 21. November 2012 eben diese differenzierte Darstellung auf? Wenn nein, warum nicht?



Die Fragen 8 und 9 werden gemeinsam beantwortet. Durch Dezile wird die Menge der verteilten Werte in zehn gleich große Teile zerlegt, womit die Streuung von statistischen Verteilungen veranschaulicht werden soll. Da die Daten aber aus einer Stichprobe stammen, ist es dabei schwierig, Veränderungen der Ränder zu interpretieren, weil dort (untere und obere 10 Prozent) stichproben- und erfassungsbedingte Probleme zunehmen. Im Gegensatz zu komprimierten Maßzahlen, wie Armutsrisikoquote oder Gini-Koeffizient, ist außerdem für jedes Jahr jeweils eine Tabelle mit zehn Werten zu interpretieren, deren Einzelwerte sich oft nicht einheitlich entwickeln. Aus diesen Gründen ist es angemessen, in der Sozialberichterstattung zur Beschreibung der Einkommensverteilung komprimierte Indikatoren zu verwenden. Dieser Vorgehensweise wurde auch im 4. Armuts- und Reichtumsbericht gefolgt, der zur Beschreibung der Einkommensverteilung eine Fülle von statistischen Informationen enthält; auf die Darstellung von Dezilsverteilungen und anderen umfangreichen Tabellen zugunsten komprimierter Indikatoren wurde jedoch verzichtet. Auch die amtliche Statistik stellt keine Einkommens- oder Vermögensverteilungen nach Dezilen für alle in der Frage genannten Jahre dar. Im Rahmen der Berichtserstellung hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung e. V. (IAW) beauftragt, unter anderem auch Kennzahlen zur Einkommensverteilung auf Basis der EVS und des SOEP zu ermitteln. Zu diesen Kennzahlen gehören auch die Dezilklassenanteile am Nettoäquivalenzeinkommen (siehe nachfolgende Tabelle).
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Dabei reichen die Daten nur bis zum Erhebungsjahr 2008 und können damit die positiven Verteilungsentwicklungen am aktuellen Rand nicht berücksichtigen. Zudem sind die beschriebenen zufallsbedingten Stichprobenschwankungen zu beachten. Die Untersuchung des IAW wird zeitnah zum Bericht veröffentlicht.



Für den Armuts- und Reichtumsbericht wurden außerdem auf Basis von Sonderauswertungen der EVS und des SOEP Indikatoren zur Entwicklung der Vermögensverteilung berechnet. Dabei handelt es sich um den Anteil am Nettovermögen, der auf die oberen 10 Prozent bzw. die unteren 50 Prozent der Haushalte entfällt und den Gini-Koeffizienten (siehe nachfolgende Tabelle). Eine Unterscheidung nach Vermögensarten wurde nicht vorgenommen. SOEP1)



EVS Indikator



Jahr



1998



2003



2008



2002



2007



Verteilung der Nettovermögen auf die oberen 10% der Haushalte



45,1%



49,4%



52,9%



57,4%



57,1%



Verteilung der Nettovermögen auf die unteren 50% der Haushalte



2,9%



2,6%



1,2%



1,4%



1,2%



Gini-Koeffizient



0,686



0,713



0,748



0,761



0,766



1) einschl. Betriebs- und Sachvermögen Quelle: Statistisches Bundesamt und Berechnungen im BMAS auf Basis SOEP 2010



10. Wie hat sich die Armutsrisikoquote seit dem Jahr 2000 von a) Kindern, b) jungen Erwachsenen unter 25 Jahren, c) älteren Menschen, d) Frauen, e) Migrantinnen und Migranten und f) Menschen mit Behinderung entwickelt, und weist der 4. Armuts- und Reichtumsbericht im Gegensatz zur Entwurfsfassung vom 21. November 2012 eben diese systematische Darstellung auf? Wenn nein, warum nicht?



Die Armutsrisikoquote beziffert den Anteil der Personen, die über ein geringeres Einkommen verfügen als 60 Prozent des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens. Ein Einkommen unterhalb dieses statistischen Schwellenwertes ist nicht
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gleichbedeutend mit Armut oder individueller Bedürftigkeit. Würde sich das Einkommen aller Menschen verdoppeln, bliebe der Anteil der Menschen mit einem relativ geringen Einkommen gleich hoch. Insgesamt ist die Armutsrisikoquote zwar ein oft genutzter statistischer Indikator. Allerdings ist er in Bezug auf Armut nur begrenzt aussagekräftig, da er lediglich Hinweise auf mögliche Risiken und betroffene Gruppen geben kann, viele aktive Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut wie z. B. Sachleistungen aber außen vor lässt. Seine Höhe hängt zudem von vielen aus normativen und methodischen Gesichtspunkten heraus zu treffenden Entscheidungen ab, wie der verwendeten Datenquelle, der Definition der Armutsrisikoschwelle als Bezugsgröße und der Gewichtung der Haushaltsmitglieder bei der Bestimmung des Nettoäquivalenzeinkommens. Eine durchgehend lange Reihe von Armutsrisikoquoten ist im Armuts- und Reichtumsbericht auf Basis des SOEP bereits ab dem Jahr 1998 enthalten. Die einzelnen Werte können nach Alter, Geschlecht, Haushaltstyp und Erwerbsstatus differenziert der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Der 4. Armuts- und Reichtumsbericht weist die Armutsrisikoquoten darüber hinaus auch auf Basis der amtlichen Statistik (EU-SILC, Mikrozensus und EVS) aus, soweit vergleichbare Zeitreihen verfügbar sind. Indikator



Einkommensjahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



Armutsrisikoschwelle (60% Medianeinkommen) €/mtl. 781 815 827 Armutsrisikoquote1) bezogen auf 60% des Medianeinkommens Insgesamt 10,4 10,5 11,7 vor Sozialtransfers i.e.S. 18,7 18,2 19,6 männlich 9,4 9,0 10,1 weiblich 11,4 12,2 13,3 Westdeutschland 9,7 9,6 11,2 Ostdeutschland 13,3 14,2 13,8 Differenzierung nach Alter bis 17 Jahre 14,3 13,1 14,8 18 bis 24 Jahre 18,1 18,3 19,0 25 bis 49 Jahre 8,8 8,6 9,8 50 bis 64 Jahre 6,9 9,0 9,6 65 Jahre und älter 10,8 10,9 12,1 Differenzierung nach Haushaltstyp Alleinlebend 18,5 20,3 20,8 Alleinerziehend 34,7 33,8 33,9 Paar mit 1 Kind 5,0 4,6 6,1 Paar mit 2 Kindern 6,1 5,1 5,8 Paar mit 3 und mehr Kindern 16,5 14,7 15,8 Differenzierung nach Erwerbsstatus Erwerbstätig 5,7 6,4 6,8 Arbeitslos 29,5 28,9 33,6 Rentner/Pensionär 10,1 11,3 12,2 4,7 4,6 3,1 Dauerhafte Armut 2) Relative Armutslücke3) 20,0 18,1 20,7
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12,3 20,2 11,0 14,2 11,6 15,5



13,0 21,3 11,7 14,5 12,6 15,4



13,2 21,4 11,8 14,7 12,3 17,6



14,4 22,4 13,2 15,9 13,2 19,8



14,1 22,7 12,7 15,5 12,9 19,7



13,5 22,1 12,4 14,5 12,4 18,6



14,1 22,7 12,8 15,6 13,0 19,1



14,3 21,7 13,1 15,6 13,1 19,3



14,9 22,9 13,6 16,4 13,8 19,9



13,9 20,6 12,7 14,9 12,5 20,2



15,7 21,3 10,7 9,9 12,7



16,7 21,2 11,4 10,6 12,4



16,6 22,6 11,7 10,3 12,8



19,1 25,2 13,2 11,4 12,0



16,5 24,1 13,3 11,7 11,8



15,5 23,2 12,5 11,5 11,6



16,7 25,3 12,8 11,5 13,0



16,0 23,6 12,6 12,3 14,4



18,4 24,4 12,7 13,1 14,5



16,5 20,0 12,0 12,1 14,2



20,9 37,6 5,8 6,7 16,2



21,3 38,1 7,0 7,2 16,4



22,1 35,1 7,9 7,7 18,3



21,9 41,8 9,4 9,4 18,6



22,2 37,1 9,3 7,3 18,4



22,2 36,4 9,2 5,9 16,2



23,1 37,6 8,0 6,6 18,4



24,1 38,0 8,7 6,7 17,3



24,9 42,9 9,9 6,3 15,9



25,3 40,1 5,3 7,9 11,8



7,4 37,1 12,6 3,3 20,2



7,3 38,6 12,5 6,6 19,5



7,5 39,3 13,0 7,5 20,4



8,5 45,6 13,0 7,9 20,0



8,0 47,7 12,2 8,3 21,8



7,4 49,7 12,9 7,3 20,1



7,8 52,3 14,0 6,8 19,5



8,4 51,5 15,4 7,5 20,0



8,7 51,6 15,1 8,4 21,2



8,2 56,4 14,9 7,9 19,2



1) Äquivalenzgew ichtetes Haushaltsnettoeinkommen (neue OECD-Skala) < 60% des Medians der Einkommen aller Personen. 2) aktuell und in 2 von 3 Vorjahren betroffen. 3) Differenz zw ischen Armutsrisikogrenze und Median der Nettoäquivalenzeinkommen der Personen unter der Armutsrisikogrenze in Relation zur Armutsrisikogrenze. Quelle: Berechnungen im DIW und im BMAS auf Basis SOEP 2011



Die Gruppe der Personen mit einer Behinderung lässt sich aus den relevanten Einkommensbefragungen entweder gar nicht oder nur eingeschränkt ermitteln. Daher wird im Bericht die Einkommensposition von Menschen mit Schwerbehinderung mit einem eigenen Indikator auf Basis des SOEP dargestellt (siehe nachfolgende Tabelle). Zudem geht die Bundesregierung regelmäßig in ihrem Behindertenbericht auf die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen
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und Behinderungen ein. Der nationale Bildungsbericht 2014 wird sich in seinem Schwerpunktkapitel mit dem Thema „Menschen mit Behinderungen“ befassen. Einkommensposition2) 
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

22.10.2004 - FÃ¼r den Aufzug wurde auch in der autonomen Szene mobilisiert. ... Plattform auch fÃ¼r die Verbreitung linksextremistischer Parolen unter dem ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

12.12.2011 - plänen für Krankenhäuser, die vom Bund oder den Ländern mitfinanziert werden, und wenn ja, welche sind das, und wie hoch ist jeweils die ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

29.02.2012 - prepublished online December 22, 2011), wobei die Rolle der .... Die Anzahl der ZÃ¼ge aus einem Depot variiert zwischen einzelnen Produkten.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

17.10.1996 - 10. 96. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Uwe-Jens ... Januar 1950 bis heute an der Grenze der.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

09.02.2009 - Hans-Kurt Hill und der Fraktion DIE LINKE. â€“ Drucksache 16/11689 â€“ ... Die Wissenschaftler unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts in Bre- merhaven (AWI) wollen testen, wie viel Treibhausgas ... deutscher Seite beteiligten Alfred-
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

06.06.2007 - Auch ein Träger der Sozialhilfe hatte nach dem frühe- ren BSHG wie nach dem heute geltenden Zwölften Buch Sozialgesetzbuch. (SGB XII) auf ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

07.02.2013 - nÃ¤chsten Jahren auch in den westlichen BundeslÃ¤ndern zu ansteigenden Leer- standszahlen kommen. 14. Wie wird die Bundesregierung ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

01.02.2012 - chert sind, Datum, Anlass und Empfänger der Information angeben)?. Soweit personenbezogene Erkenntnisse an ausländische Sicherheitsbehörden übermittelt werden, orientieren sich diese Informationen in erster Linie an straf- rechtlich rele
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

01.02.2012 - lung (â€žDateien, die beim Bundeskriminalamt, der Bundespolizei sowie beim ... auf Bundestagsdrucksache 17/7307 keine BerÃ¼cksichtigung. 2. .... mationssystem als â€žStraftÃ¤ter linksmotiviertâ€œ gespeichert (bitte pro Jahr.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

07.11.2012 - desministerien (GGO), die die Gleichstellung von Mann und Frau als .... (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de.
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Antwort - DIP Bundestag - Deutscher Bundestag 

03.09.2013 - diesem Zusammenhang wurden folgende Bankinstitute zur Kenntnis genom- men: Julius BÃ¤r, Credit Suisse, Merrill-Lynch, HSBC, Coutts Bank ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

28.06.2013 - Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, BessemerstraÃŸe 83â€“91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de.
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Antwort - DIP Bundestag - Deutscher Bundestag 

14.12.2012 - auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kathrin Vogler, Harald Weinberg,. Dr. Martina Bunge, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

05.07.2013 - auf Bundestagsdrucksache 17/12931 dargelegt, weisen die ... sieben deutschen AKW, die derzeit noch im Leistungsbetrieb sind, eine Ab- ..... Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

05.04.2013 - steuererklärung abzugeben haben, die Grundlage für die Veranlagung der. Einrichtung ist) nichts. Im Übrigen sei auf R 79 Absatz 1 der ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

02.08.2011 - rung (2006/24/EG) in deutsches Recht umgesetzt. ... MÃ¤rz 2006 eingeleitet werden mÃ¼ssen. 2. ... April 2011 verÃ¶ffentlicht und dem EuropÃ¤i-.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

31.07.2013 - e) Schule, Studium, f) in MaÃŸnahme sowie g) arbeitslos? Nach Angaben der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit ist der Ausweis der in der Frage.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

30.09.2010 - laubnis zur Arbeitnehmerüberlassung notwendig ist, wenn die Unterrich- ... Leiharbeitsfirmen die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

10.08.2012 - cher Fertigstellungszeitraum wurde vertraglich vereinbart? Die Studie wurde im Sommer 2011 ausgeschrieben und sollte im FrÃ¼hjahr 2012.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

22.03.2011 - 11.12.2009 TÜV Rheinland Inter-. Traf fic GmbH. 1 573 580. UI ja ja. Juristische Beratung im Projekt Lkw-Maut. 05.08.2010 Kanzlei OLSW ANG.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

12.12.2011 - Aktuell werden 1 000 314 Tabletten (298 530 Kaliumjodidtabletten 130 mg und 701 784 Kaliumjodidtabletten 65 mg) bevorratet. Bei einer ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

20.07.2011 - Vorbemerkung der Fragesteller. Das Bundeskabinett hat am Montag, dem 6. Juni 2011 ein Paket zur Energie- politik verabschiedet. Hierunter fallen auch Eckpunkte zur Energieeffizienz. In- nerhalb dieser Eckpunkte verweist die Bundesregieru
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

04.04.2013 - Schweiz, Australien, Kroatien, Lichtenstein und Monaco. Japan, Neuseeland und Russland sind nicht mehr dabei, Kanada hatte schon zuvor die ... Kyoto-Architektur durch die VerlÃ¤ngerung der Verpflichtungsperiode weiter fort. 1. Auf welche
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

19.07.2012 - Entscheidend fÃ¼r die Vergabe sind der gebotene Kaufpreis und die. BonitÃ¤t des KÃ¤ufers. 16. Ist es aus Sicht der Bundesregierung sinnvoll, die ...
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